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Nun ist es auch in den beiden Basler 

Halbkantonen so weit. Die neue IVöB ist 

in Kraft getreten; im Kanton Basel-

Landschaft auf den 1. Januar 2024; im 

Kanton Basel-Stadt auf den 1. Februar 

2024. Damit hat ein langer Revisions-

prozess (endlich) seinen Abschluss ge-

funden.  

Revision: Hintergrund und Vorgehen 

Nach Abschluss der Verhandlungen zur 

Revision des GATT/WTO-

Übereinkommens über das öffentliche 

Beschaffungswesen von 1994 (GPA) im 

Jahre 2012 hatten Bund und Kantone das 

Ziel definiert, ihre unterschiedlichen be-

schaffungsrechtlichen Rechtsgrundla-

gen einander inhaltlich anzugleichen. 

Zur gleichen Zeit haben auch die Kan-

tone den Entschluss gefasst, die Umset-

zung des kantonalen Staatsvertrags 

(IVöB) auf kantonaler Ebene zu verein-

heitlichen bzw. zu harmonisieren.  

Die gemeinsamen Arbeiten konnten er-

folgreich abgeschlossen werden. Auf 

Bundesebene ist per 1. Januar 2021 das 

revidierte Bundesgesetz über das öf-

fentliche Beschaffungswesen in Kraft 

getreten, das Interkantonale Organ für 

das öffentliche Beschaffungswesen 

(InöB) hat am 15. November 2019 für den 

Bereich der Kantone die revidierte IVöB 

verabschiedet.  

Weshalb dauerte es so lange? 

Damit die revidierte IVöB in einem spe-

zifischen Kanton Anwendung findet, 

muss sie in diesem (separat) angenom-

men werden. Jeder Kanton musste also 

in einem ersten Schritt der neuen IVöB 

beitreten. Anschliessend muss der Kan-

ton die revidierte IVöB als neue beschaf-

fungsrechtliche Rechtsgrundlagen für 

anwendbar erklären. Die revidierte IVöB 

sieht vor, dass die Kantone nicht mehr 

wie bisher eigene ausführliche Beschaf-

fungsgesetze erlassen. Stattdessen sol-

len sie in kurzen Einführungsgesetzen 

lediglich auf die neuen Rechtsgrundla-

gen in der IVöB verweisen.  

Die Kantone Basel-Stadt und Basel-

Landschaft hatten beide entsprechende 

Einführungsgesetze (EG IVöB) verab-

schiedet (Juni bzw. Mai 2022). Diese 

sollten jedoch erst zusammen mit der 

jeweiligen Verordnung zu den kantona-

len Einführungsgesetzen IVöB (EV 

IVöB) in Kraft treten. Diese Verordnun-

gen liegen nun vor. Die Einführungsge-

setze und ihre Verordnungen sind wie 

gesagt anfangs 2024 in Kraft getreten, 

womit ab diesem Zeitpunkt auch die Re-

gelungen der revidierten IVöB in beiden 

Kantonen Geltung haben.  

Welches sind nun die neuen Rechts-
grundlagen? 

In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-

Landschaft sind inskünftig drei Rechts-

grundlagen zu berücksichtigen: 

• Die revidierte IVöB 2019. Der Geset-

zestext wird in die jeweilige kanto-

nale Gesetzessammlung aufgenom-

men.  

 

• Die Einführungsgesetze zur IVöB der 

Kantone Basel-Landschaft (EG IVöB 

BL) und Basel-Stadt (EG IVöB BS).  

 

• Die Verordnungen zu den Einfüh-

rungsgesetzen der Kantone Basel-

Landschaft (EV IVöB BL) und Basel-

Stadt (EV IVöB BS). 
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Neue Rechtsgrundlagen – neue In-
halte 

• IVöB 

Das neue Beschaffungsrecht hat zahl-

reiche inhaltliche Änderungen erfah-

ren, mit denen sich die anwendenden 

Stellen vertraut machen müssen. In-

haltlich ist inskünftig in erster Linie die 

IVöB selber massgeblich. Sie beinhal-

tet 65 Artikel und regelt das kantonale 

Beschaffungsrecht grundsätzlich in 

umfassender Weise. Wir hatten über 

den Inhalt der neuen IVöB und die re-

levanten inhaltlichen Neuerungen in 

einem separaten Newsletter (Novem-

ber 2022) ausführlich informiert 

(Newsletter Nr. 20).  

• EG IVöB 

Wie auch diverse andere Kantone ha-

ben die Kantone Basel-Landschaft und 

Basel-Stadt in ihren Einführungsgeset-

zen in Ergänzung der Bestimmungen 

der IVöB noch gewisse Konkretisierun-

gen vorgenommen. Dies betrifft insbe-

sondere die Publikation von freihändi-

gen Zuschlägen (§ 3 EG IVöB BS; § 2 EG 

IVöB BL) sowie den Rechtsschutz (§ 4 

EG IVöB BS; § 3 EG IVöB BL). Ausser-

dem haben beide Halbkantone im Zu-

sammenhang mit der viel diskutierten 

Preisbewertung den (nicht abschlies-

senden) Katalog von Zuschlagskrite-

rien der IVöB erweitert (§ 2 EG IVöB 

BS; Verlässlichkeit) bzw. den Regie-

rungsrat zu dessen Erweiterung er-

mächtigt (§ 4 Abs. 1 lit. g EG IVöB BL; 

Verlässlichkeit und Preisniveauklau-

sel). Auch diesbezüglich kann auf un-

seren Newsletter Nr. 20 verwiesen 

werden. 

• EV IVöB 

In den Verordnungen zu den Einfüh-

rungsgesetzen finden sich weitere Aus-

führungs- und Vollzugsregeln. Die Ver-

ordnungen der Kantone Basel-Stadt 

und Basel-Landschaft unterscheiden 

sich inhaltlich:  

In der EV IVöB des Kantons Basel-

Landschaft werden unter anderem die 

Aufgaben der zentralen Beschaffungs-

stelle, die erforderlichen Nachweise 

der Anbietenden (Arbeitsschutz, 

Gleichstellung, Umweltschutz), die 

Kontrollmöglichkeiten und die Zustän-

digkeiten geregelt. Interessant ist da-

bei z.B. § 5, wonach Nachweise betref-

fend Arbeitsschutz, 

Arbeitsbedingungen und Einhaltung 

der Gleichstellungs- und Umwelt-

schutzgesetzgebung bis zum Ent-

scheid über die Zuschlagserteilung 

nachgefordert werden können, sofern 

sie nicht mit der Offerte eingereicht 

worden oder nicht gültig sind. Anzu-

merken ist schliesslich, dass der Regie-

rungsrat von der ihm (im EG IVöB BL) 

überlassenen Kompetenz zur Erweite-

rung des Katalogs der Zuschlagskrite-

rien keinen Gebrauch gemacht hat.  

Die EV IVöB des Kantons Basel-Stadt 

konkretisiert das EG IVöB BS in acht 

Titeln. Sie regelt die Zuständigkeiten, 

konkretisiert die Förderung der Gleich-

stellung von Menschen mit Behinde-

rungen und die Förderung ökologischer 

Beschaffungen, regelt Nachweise und 

Kontrollen, konkretisiert das Verfah-

ren, Sanktionen etc. Spannend ist da-

bei z.B. § 7, wonach in den Beschaffun-

gen der Departemente ab dem für das 

offene und selektive Verfahren mass-

gebenden Schwellenwert mindestens 

eine der nachfolgenden Vorgaben, wel-

che Umwelt- und Ressourcenaspekte 

zum Inhalt haben, anzuwenden ist: a) 

ein Eignungskriterium; b) ein Zu-

schlagskriterium mit mindestens 20 % 

Gewichtung oder c) eine wesentliche 

technische Spezifikation. Davon darf 

nach Abs. 3 ausnahmsweise abgewi-

chen werden, wobei die Begründung in 

den Verfahrensakten ausdrücklich de-

klariert werden müsse.  

Auch der Kanton Basel-Stadt sieht im 

Sinne einer willkommenen Klärung vor, 

dass ab dem für das Einladungsverfah-

ren massgebenden Schwellenwert die 

Selbstdeklaration, der Nachweis der 

Einhaltung der Arbeitsbedingungen 

bzw. der Nachweis der Einhaltung der 

Lohngleichheit (erst) vor Zuschlagser-

teilung vorliegen müssen (§§ 8 ff.). 

Gemäss § 16 finden Offertöffnungen bei 

Beschaffungen der Departemente und 

bei von der Kantonale Fachstelle für öf-

fentliche Beschaffungen (KFöB) für an-

dere Auftraggeberinnen und Auftrag-

geber durchgeführte Beschaffungen 

nicht öffentlich statt (Abs. 1). Im Übri-

gen bestimmen die anderen Auftragge-

berinnen und Auftraggeber selber, ob 

sie ihre Offertöffnung öffentlich abhal-

ten wollen (Abs. 2). 

Würdigung und Aussicht 

Es ist zu begrüssen, dass die Kantone 

mit der neuen IVöB eine Rechtsgrund-

lage geschaffen haben, die das Be-

schaffungsrecht der Kantone umfas-

send regelt und damit für 

Harmonisierung und Klarheit sorgt. 

Bedauerlich ist, dass (auch die Basler 

Halb-)Kantone es nicht unterlassen 

konnten, mit ihrer Einführungsgesetz-

gebung die inhaltlichen Regelungen 

der IVöB spezifisch zu ergänzen. Prob-

lematisch erscheint in dieser Hinsicht 

insbesondere die Aufnahme der um-

strittenen Zuschlagskriterien: a) Ver-

lässlichkeit des Preises und b) Preisun-

terschiede zum Ausland. Es sei in 

diesem Zusammenhang darauf hinge-

wiesen, dass das Verfassungsgericht 

des Kantons Jura inzwischen die Auf-

nahme der betreffenden Kriterien im 

dortigen Einführungsgesetz als unzu-

lässig qualifiziert hat (vgl. Tribunal 

Cantonal, République et Canton du 

Jura, Arret CST 1/2023 du 14. Decembre 

2023).  
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Zumindest fraglich ist, ob die in der EV 

IVöB des Kantons Basel-Stadt vorge-

sehene zwingende Aufnahme von Um-

welt- und Ressourcenaspekten für alle 

Ausschreibungen praktikabel und ziel-

führend sein wird.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Basel, März 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Links zu den neuen Rechtsgrundlagen 

Basel-Stadt: 

• IVöB BS: 

SG 914.600 - Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen - Kanton Basel Stadt - Erlass-Sammlung 

(bs.ch) 

• EG IVöB BS: 

SG 914.200 - Einführungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen - Kanton Basel Stadt 

- Erlass-Sammlung (bs.ch) 

• EV IVöB BS: 

SG 914.210 - Einführungsverordnung zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen - Kanton Basel 

Stadt - Erlass-Sammlung (bs.ch) 

Basel-Landschaft:  

• IVöB BL: 

SGS 420.12 - Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen - Kanton Basel-Landschaft - Erlass-Samm-

lung (clex.ch) 

• EG IVöB BL: 

SGS 420.11 - Verordnung zum Einführungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen - 

Kanton Basel-Landschaft - Erlass-Sammlung (clex.ch) 

• Vo EG IVöB BL: 

SGS 420.11 - Verordnung zum Einführungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen - 

Kanton Basel-Landschaft - Erlass-Sammlung (clex.ch) 

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/914.600
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/914.600
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/914.200
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/914.200
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/914.210
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/914.210
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/420.12
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/420.12
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/420.11
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/420.11
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/420.11
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/420.11

